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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation 
 

103/2022 

Tagesordnung des Rates der Stadt 
 
Einladung 
 
zur 14. Sitzung des Rates der Stadt Essen 
am Mittwoch, 25. Mai 2022, 15:00 Uhr, 
im Ratssaal, Rathaus Essen, Porscheplatz 
 
 
Tagesordnung 
 
A. Öffentlicher Teil 
 
1. Aktuelle Stunde 
 
2. Liste der Aufträge des Rates der Stadt 
 
3. Mitteilungen der Verwaltung 
 
4. Wahlen/Ersatzwahlen zu den Ausschüssen 
 Bericht erstattet: Oberbürgermeister Kufen 
 
5. Wahlen/Ersatzwahlen zu Organen verschiedener wirtschaftlicher Unternehmen und 

anderer Institutionen 
 Bericht erstattet: Oberbürgermeister Kufen 
 
6. Verlängerung und Entfristung der Initiative Wissenschaftsstadt Essen 
 Bericht erstattet: Oberbürgermeister Kufen 
 
7. Bericht des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Essen über die Prüfung des Ge-

samtabschlusses 2020 
 Bericht erstattet: Ratsfrau Blümer 
 
8. Einbringung des Entwurfs des Jahresabschlusses der Stadt Essen zum 31.12.2021 
 Bericht erstattet: Stadtkämmerer Grabenkamp 
 
9. Haushaltssanierungsplan der Stadt Essen 2012 – 2021 

hier: Bericht zum 31.12.2021 
 Bericht erstattet: Stadtkämmerer Grabenkamp 
 
10. Finanzcontrolling (FiCo) der Stadt Essen 

hier: Bericht zum Prognosestichtag 31.03.2022 
 Bericht erstattet: Stadtkämmerer Grabenkamp 
 
11. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen im Haushaltsjahr 2021 sowie Er-

mächtigungsübertragungen nach 2022 
 Bericht erstattet: Stadtkämmerer Grabenkamp 
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12. Zukunft der Entsorgung in Essen 
hier: Anpassung der Leistungsverträge mit der EBE GmbH 

 Bericht erstattet: Stadtkämmerer Grabenkamp 
 
13. Vertretung der Stadt Essen in Organen juristischer Personen oder Personenvereini-

gungen gem. § 113 Abs. 2 GO NRW 
 Bericht erstattet: Stadtkämmerer Grabenkamp 
 
14. Aktueller Sachstand im Projekt BürgerRatHaus 

hier: Bericht über die Ergebnisse des beschlossenen Antrages 
 Bericht erstattet: Beigeordneter Harter 
 
15. Städtepartnerschaft 

hier: Solidaritätspartnerschaft zwischen den Städten Essen und Riwne 
(gemeins. Anmeldung der CDU- und der GRÜNEN-Fraktion) 

 
16. Barrierefreie(r) Tourismus, Mobilität, Stadtplanung und Sportstätten 

(gemeins. Anmeldung der CDU-, der SPD-, der GRÜNEN- und der FDP-Fraktion) 
 
17. Schillerwiese 

hier: Entwicklungskonzept für eine vereinsunabhängige  Breiten- und Freizeitsport-
anlage 

(gemeins. Anmeldung der CDU- und der GRÜNEN-Fraktion und Anmeldung der 
SPD-Fraktion) 

 
18. Pilotprojekt zur kostenlosen Bereitstellung von Menstruationsartikeln in Schulen und 

öffentlichen Gebäuden 
(gemeins. Anmeldung der CDU-, der SPD- und der GRÜNEN-Fraktion) 
 

19. Beratung des ASAGI durch den Vorsitz des Seniorenbeirates 
(Anmeldung der SPD-Fraktion) 

 
20. Islamische Bestattungsfelder auf Essener Friedhöfen 

(Anmeldung der SPD-Fraktion) 
 
21. Schulentwicklungsplanung 2022 - 2030 für die Stadt Essen 

Band 3: Berufskollegs der Stadt Essen 
 Bericht erstattet: Beigeordneter Al Ghusain 
 
22. Fortführung eines Teilstandorts für die Parkschule 
 Bericht erstattet: Beigeordneter Al Ghusain 
 
23. Beteiligung der Stadt Essen - Folkwang Musikschule - am erweiterten Landespro-

gramm "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" 
 Bericht erstattet: Beigeordneter Al Ghusain 
 
24. Kommunale Pflegeplanung der Stadt Essen 2021 
 Bericht erstattet: Stadtdirektor Renzel 
 
25. Benennungen für den Seniorenrat 
 Bericht erstattet: Stadtdirektor Renzel 
 
26. Zweite Tranche zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) 

hier: Einrichtung von 8,50 Mehrstellen 
 Bericht erstattet: Stadtdirektor Renzel 
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27. Parkentwicklungskonzept Grugapark 2029 (PEK29) 
 Bericht erstattet: Beigeordnete Raskob 
 
28. Hochwasserrisikomanagement in der Stadt Essen 
 Bericht erstattet: Beigeordnete Raskob 
 
29. Förderung des Anfängerschwimmens in Essen 

hier: Änderung der Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen an Essener 
Sportvereine und Sportverbände zur Förderung des Sports und neue Grund-
sätze für die Förderung 

 Bericht erstattet: Beigeordnete Raskob 
 
30. Bau und Baubeginn der Maßnahme "Digitalisierung und umweltgerechte Steuerung 

des Straßenverkehrs" 
 Bericht erstattet: Beigeordnete Raskob 
 
31. Neubau Campus Bockmühle Essen-Altendorf 

Sechszügige Gesamtschule mit Stadtteilnutzung 
hier: Mehrkosten Planungsmittel 

 Bericht erstattet: Beigeordneter Harter 
 
32. Weiterentwicklung Sportschule NRW, Helmholtz-Gymnasium, Rosastraße 83 

hier: Mehrkosten Neubau einer Doppelturnhalle  und eines Kraftraumes 
 Bericht erstattet: Beigeordneter Harter 
 
33. Sicherung der Bauleitplanung: 

Satzung der Stadt Essen über eine Veränderungssperre für den Bereich "Emscher-
straße, südlich Güterbahn" Stadtbezirk VI, Stadtteil: Katernberg 

 Bericht erstattet: Beigeordneter Harter 
 
34. Aufstellungsbeschluss für das Änderungsverfahren 51 BO: 

Gerthe-West zum Regionalen Flächennutzungsplan (RFNP) 
 Bericht erstattet: Beigeordneter Harter 
 
35. Aufstellungsbeschluss für das Änderungsverfahren 52 GE/BO: 

nördlich Watermanns Weg zum Regionalen Flächennutzungsplan (RFNP) 
 Bericht erstattet: Beigeordneter Harter 
 
36. Aufstellungsbeschluss für das Änderungsverfahren 53 GE: 

Gewerbepark Schalke-Nord zum Regionalen Flächennutzungsplan (RFNP) 
 Bericht erstattet: Beigeordneter Harter 
 
37. Auslegungsbeschluss für das Änderungsverfahren 44 MH: 

Wissollstraße zum Regionalen Flächennutzungsplan (RFNP) 
 Bericht erstattet: Beigeordneter Harter 
 
38. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Trägergemeinschaft des Rettungshubschrau-

bers „Christoph 9" 
 Bericht erstattet: Beigeordneter Kromberg 
 
39. Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr Essen 
 Bericht erstattet: Beigeordneter Kromberg 
 
40. Anpassung der Verwaltungsgebührenordnung der Stadt Essen vom 13.07.2018 nebst 

Gebührentarif 
 Bericht erstattet: Beigeordneter Kromberg 
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41. Niederschrift Nr. 13 über die Sitzung des Rates der Stadt vom 30.03.2022 
 Bericht erstattet: Oberbürgermeister Kufen 
 
42. Anfragen von Ratsmitgliedern 
 
B. Nicht öffentlicher Teil 
 
43. Mitteilungen der Verwaltung 
 
44. Vorschlag für die Wahl von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern beim Landes-

sozialgericht NRW 
 Bericht erstattet: Oberbürgermeister Kufen 
 
45. Zukunft der Entsorgung in Essen 

hier: Ausrichtung der EBE GmbH nach dem 31.12.2023 
 Bericht erstattet: Stadtkämmerer Grabenkamp 
 
46. Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine 
 Bericht erstattet: Beigeordneter Harter 
 
47. Grundstücksangelegenheiten 
 Bericht erstattet: Beigeordneter Harter 
 
48. Unterrichtung der Öffentlichkeit über Beschlussfassungen im nicht öffentlichen Teil 
 
Essen, den 17. Mai 2022 Oberbürgermeister 
 Thomas Kufen 
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Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement 
 

104/2022 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Essen vom 28.04.2022 

über die Beendigung der vorbereitenden Untersuchungen für den Bereich 
„Frohnhausen / Holsterhausen“ 

(Bekanntmachung im Amtsblatt am 31.10.1985) 
 
Der Rat der Stadt Essen hat in seiner Sitzung am 30.03.2022 die Beendigung der vorberei-
tenden Untersuchungen für den Bereich „Frohnhausen/ Holsterhausen“ beschlossen. 
 

Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 
 
Die Beendigung der Voruntersuchungen erfolgt für das in der Karte umgrenzte Gebiet. Die 
Karte ist ein Bestandteil des Beschlusses. 
 

Inkrafttreten 
 
Dieser Beschluss tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Essen in 
Kraft. 
Gleichzeitig entfällt mit dem Inkrafttreten des Beschlusses die Anwendung des besonderen 
Städtebaurechtes (Baugesetzbuch, Zweites Kapitel, Zweiter Teil). Dies betrifft insbesondere 
die damit entfallende Auskunftspflicht nach § 138 Baugesetzbuch vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), in der zurzeit gültigen Fassung. 
 
Essen, den 28.04.2022 Der Oberbürgermeister 
 Thomas Kufen 
 88-68 330 
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105/2022 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Essen vom 11.05.2022 

über die Einleitung vorbereitender Untersuchungen 

nach § 141 und § 165 (4) BauGB 
für den Bereich „Abdeckelung A40 und Umfeld“ 

 
Der Rat der Stadt Essen hat in seiner Sitzung am 30.03.2022 gemäß § 141 Abs. 3 und § 165 
Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) jeweils in der zurzeit geltenden Fassung die Einleitung 
vorbereitender Untersuchungen für den Bereich „Abdeckelung A40 und Umfeld“ in den 
Stadtteilen Frohnhausen und Holsterhausen beschlossen.  
 

Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 
 
Das Untersuchungsgebiet ist in der beigefügten Karte dargestellt, die Bestandteil dieses Be-
schlusses ist.   
 
Das Untersuchungsgebiet wird folgendermaßen begrenzt (Aufzählung im Uhrzeigersinn): 
 
Im Norden: Kölner Straße, Hildesheimer Straße, Liebigstraße, Münchener Straße und 

Schederhofstraße 
Im Osten: Friedrichstraße (entlang der Grenze des Stadtbezirks III) 
Im Süden: Holsterhauser Straße, Planckstraße, Wöhlerstraße, Keplerstraße, Windmüh-

lenstraße, Hausackerstraße, Kämpenstraße und Adelkampstraße 
Im Westen: Wickenburgstraße und Wiesbadener Straße 
 

Ziele und Zwecke der vorbereitenden Untersuchungen 
 
Das Vorhaben der Deckelung der Bundesautobahn A 40 in dem Abschnitt zwischen der Brü-
cke Wickenburgstraße und der Tunnelöffnung am westlichen Autobahnanschluss Essen-
Zentrum stellt ein zukunftsweisendes Projekt zur Stadtreparatur dar und soll der Entwicklung 
städtebaulich integrierter Lagen bei knapper verfügbaren Entwicklungsflächen dienen. Mit 
der Deckelung können bestehende Nachbarschaften aufgewertet und der Immissionsschutz 
erhöht werden sowie die heute getrennten Stadträume wieder zusammenwachsen. Die De-
ckelung dient zudem als Plattform für neue Freiraum- und Wohnangebote unter modernen 
Lebens- und Nachhaltigkeitsstandards. Die vorliegende städtebauliche Machbarkeitsstudie 
sieht circa 3.000 Wohnungen sowie Büros, Dienstleistungen, Einzelhandel und Gastronomie 
in dem Gebiet vor. 
 
Mit den vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 und § 165 (4) BauGB sollen Beurtei-
lungskriterien und -unterlagen für die anschließende Entscheidung, mit welchem Instrumen-
tarium des Besonderen Städtebaurechts gemäß Baugesetzbuch die Abdeckelung der A 40 
und der damit verbundenen Maßnahmen bestmöglich umgesetzt werden kann, eingeholt 
werden. 
Inhaltlich ist mit den vorbereitenden Untersuchungen eine umfassende Bestandsaufnahme 
über die baulichen, infrastrukturellen, ökologischen und sonstigen Gegebenheiten des Ge-
bietes verbunden sowie die Darstellung der erforderlichen Ordnungsmaßnahmen inkl. einer 
Kosten- und Finanzierungsübersicht. 
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Hinweise 
 
1. Die vorbereitenden Untersuchungen sind nach § 141 Abs. 1 und § 165 Abs. 4 BauGB 

vor der Festlegung eines Sanierungsgebietes bzw. Entwicklungsbereichs durchzufüh-
ren, um Beurteilungsgrundlagen über die anzustrebenden allgemeinen Ziele und die 
Durchführbarkeit der Sanierung bzw. der Entwicklungsmaßnahme im Allgemeinen zu 
gewinnen.  

 
2. Der Beschluss über die Einleitung der vorbereitenden Untersuchungen ist nicht 

gleichbedeutend mit der förmlichen Festlegung einer städtebaulichen Sanierungs-
maßnahme nach § 136 ff BauGB, einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
nach § 165 ff BauGB oder einer Stadtumbaumaßnahme nach § 171a ff BauGB. Diese 
bedürfen einem gesonderten Beschluss des Rates der Stadt Essen. 

 
3. Gemäß § 141 Abs. 3 Satz 3 BauGB wird auf die Auskunftspflicht nach § 138 BauGB 

hingewiesen:  
 

(1) Gemäß § 138 BauGB sind Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige zum Be-
sitz oder zur Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils Be-
rechtigte sowie ihre Beauftragten verpflichtet, der Gemeinde oder ihren Beauf-
tragten Auskunft über die Tatsachen zu erteilen, deren Kenntnis zur Beurtei-
lung der Sanierungsbedürftigkeit eines Gebiets oder zur Vorbereitung oder 
Durchführung der Sanierung erforderlich ist. An personenbezogenen Daten 
können insbesondere Angaben der Betroffenen über ihre persönlichen Le-
bensumstände im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, namentlich über die 
Berufs-, Erwerbs- und Familienverhältnisse, das Lebensalter, die Wohnbedürf-
nisse, die sozialen Verflechtungen sowie über die örtlichen Bindungen, erho-
ben werden.  

 
(2) Die nach Absatz 1 erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur zu Zwe-

cken der Sanierung verwendet werden. Wurden die Daten von einem Beauf-
tragten der Gemeinde erhoben, dürfen sie nur an die Gemeinde weitergege-
ben werden; die Gemeinde darf die Daten an andere Beauftragte im Sinne 
des § 157 sowie an die höhere Verwaltungsbehörde weitergeben, soweit dies 
zu Zwecken der Sanierung erforderlich ist. Nach Aufhebung der förmlichen 
Festlegung des Sanierungsgebiets sind die Daten zu löschen. Soweit die er-
hobenen Daten für die Besteuerung erforderlich sind, dürfen sie an die Finanz-
behörden weitergegeben werden. 

 
(3) Die mit der Erhebung der Daten Beauftragten sind bei Aufnahme ihrer Tätig-

keit nach Maßgabe des Absatzes 2 zu verpflichten. Ihre Pflichten bestehen 
nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 

 
(4) Verweigert ein nach Absatz 1 Auskunftspflichtiger die Auskunft, ist § 208 Satz 

2 bis 4 über die Androhung und Festsetzung eines Zwangsgelds entspre-
chend anzuwenden. Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche Fra-
gen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Absatz 
1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Ge-
fahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

 
4. Aufgrund des § 141 Abs. 4 BauGB können innerhalb der Untersuchungsgebietes Ent-

scheidungen über Vorhaben im Sinne des § 29 Abs. 1 BauGB unter den Vorausset-
zungen des § 15 BauGB für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten ausgesetzt wer-
den. Gleiches gilt für die Beseitigung von baulichen Anlagen. Entsprechende Zurück-
stellungbescheide werden bei der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes 
bzw. Entwicklungsbereiches unwirksam. 
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Inkrafttreten 
 
Dieser Beschluss tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Essen in 
Kraft. 
 
Essen, den 11.05.2022 Der Oberbürgermeister 
 Thomas Kufen 
 88-68 330 
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Sonstige Bekanntmachungen 
 

Sparkasse Essen 
 

106/2022 

Kraftloserklärungen von Sparurkunden 
 
Der Vorstand der Sparkasse Essen hat die zu den nachstehend aufgeführten Konten ausge-
stellten Sparurkunden für kraftlos erklärt: 
 
 300 202 545 4 300 250 172 8 
 334 115 291 0 300 150 894 8 
 300 160 419 2 312 139 465 8 
 
Essen, den 09.05.2022 Sparkasse Essen 
 Gerard Tomio 
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107/2022 

Aufgebote von Sparurkunden 
 
Folgende von uns ausgestellte Sparurkunden sollen für kraftlos erklärt werden: 
 
 382 227 516 4 300 203 930 7 
 316 101 447 1 421 124 126 2 
 300 174 595 3 300 198 024 6 
 
An die Inhaber dieser Sparurkunden ergeht die Aufforderung, binnen 3 Monaten ihre Rechte 
unter Vorlegung der Sparurkunde anzumelden; andernfalls werden die Sparurkunden für 
kraftlos erklärt. 
 
Essen, den 11.05.2022 Sparkasse Essen 
 Gerard Tomio 
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108/2022 

Kraftloserklärungen von Sparurkunden 
 
Der Vorstand der Sparkasse Essen hat die zu den nachstehend aufgeführten Konten ausge-
stellten Sparurkunden für kraftlos erklärt: 
 
 453 125 192 6 300 208 390 9 
 482 121 491 7 300 160 912 6 
 300 069 043 2 443 122 083 1 
 373 109 312 0 
 
Essen, den 11.05.2022 Sparkasse Essen 
 Gerard Tomio 
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109/2022 

Kraftloserklärungen von Sparurkunden 
 
Der Vorstand der Sparkasse Essen hat die zu den nachstehend aufgeführten Konten ausge-
stellten Sparurkunden für kraftlos erklärt: 
 
 365 104 984 7 353 117 940 0 
 300 082 165 6 391 559 382 0 
 
Essen, den 11.05.2022 Sparkasse Essen 
 Gerard Tomio 
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Öffentliche Zustellungen 
 

110/2022 

Liste der öffentlichen Zustellungen 
 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Albumeer,  Jugendamt, 
Ameer Abdullah Jawad   88-51 653 
 
Andoh, Richard  Jugendamt, 
   88-51 652 
 
Baumeister, Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
Ernst Heinrich 45127 Essen  88-56 117 
 
Becker, Nico Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Bekker, Oleksij  Jugendamt, 
   88-51 687 
 
Biaye, Ibrahima Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Bielarz, Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
Dariusz Waldemar 45127 Essen  88-56 111 
 
Boek, Alexander Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Borkowski, Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
Lars Christian 45127 Essen  88-56 117 
 
Cubihov, Vitaliy  Jugendamt, 
   88-51 270 
 
Geldsetzer, Seyit Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Grama, Joshua Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
I love my car GmbH Karmelitenweg 13 Finanzbuchhaltung und 
 45307 Essen Stadtsteueramt, 
   88-21 456 
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Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Ilnytskyi, Volodymyr  Jugendamt, 
   88-51 634 
 
Jerimias, Emil Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Kanschik, Thomas Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Khalka, Nawar  Jugendamt, 
   88-51 636 
 
Kirchhof, Arne Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Kwessi, Kevin Frank Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Milanovic, Danica Bredowstr. 2 Amt für Soziales und Wohnen 
 45139 Essen Abt. Wohngeld, 
   88-50 472 
 
Mohammed Karim, Kirchenstr. 17 JobCenter Essen Ost, 
Debar M. Salih 44147 Dortmund  88-56 613 
 - Bei Alan - 
 
Mohammed Karim, Kirchenstr. 17 JobCenter Essen Ost, 
Debar M. Salih M. Karim 44147 Dortmund  88-56 613 
M. Karim - Bei Alan - 
 
Movchan, Pavlo  Jugendamt, 
   88-51 270 
 
Petrovic, Igor Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Petrovic, Nicolae-Iosif Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Rashchenko, Anatoly  Jugendamt, 
   88-51 277 
 
Schübbe, Raphael  Jugendamt, 
   88-51 662 
 
Schulz, Michael Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Schwippert, Kai Michael Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Seri,   Jugendamt, 
Monsekela Franck Sylvestre  88-51 636 
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Siever, René  Jugendamt, 
   88-51 662 
 
Sirari, Delsched Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Sirari, Delsched Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Suciu, Hövelstr. 83 JobCenter Essen Mitte, 
Floarea-Mimi 45326 Essen  88-57 322 
 
Tewes, Dennis  Jugendamt, 
   88-51 758 
 
UBS United Blockhain Bochumer Landstr. 275 Finanzbuchhaltung und 
Security GmbH 45279 Essen Stadtsteueramt, 
   88-21 456 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
 
 




